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 Montagevorbereitung

Aus den auf der Baustelle unverzichtbar vorliegenden prüf-
baren Verlegeplänen müssen folgende Einzelheiten hervor-
gehen:

n 	vorgesehenes Profilblech mit Profilbezeichnung
n 	Blechstärken und -längen
n 	statische Systeme für die Profilbleche
n 	Montagerichtung
n vorgesehene Befestigungs- und Verbindungselemente 

mit Typenbezeichnung, Anordnung und Abständen sowie  
besondere Montagehinweise je nach Art der Verbindung

n Art und Einzelheiten der Unterkonstruktion, Konstruk-
tionsabstände, Art und Ausführung der Auflager sowie 
Details von Längs- und Querrändern der Verlegeflächen

n 	Dehnfugen
n 	Öffnungen in den Verlegeflächen einschließlich er-

forderlicher Auswechslungen für z. B. Lichtkuppeln, 
Lichtbändern, Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen 
(RWA), Dachentwässerung, Notüberläufe usw.

n 	Aufbauten oder Abhängungen (z. B. für Rohrleitungen, 
Kabelbündel, Unterdecken)

n 	Einschränkungen bezüglich der Begehbarkeit der Pro-
filbleche während der Montage. 

Prüfen Sie vor Montage die vorhandene Unterkonstruktion 
auf Materialverträglichkeit, Unebenheiten, Auflagebreiten 
und Stabilität. Vorhandene Unebenheiten sind auszuglei-
chen. Denken Sie auch hier an Kondensatschutz und die 
richtige Belüftung (S. 29). Achten Sie darauf, dass die Dach-
fläche nur auf lastverteilenden Laufbohlen begangen wird.

Unterkonstruktionsabstand und Ausschnürung

Richten Sie den Unterkonstruktionsabstand nach den vor-
handenen Verlegeplänen aus. Beginnen Sie jetzt mit dem 
Ausschnüren der Trauflinie. An der Traufe dürfen die Profile 
ohne besonderen Nachweis maximal einen freien nicht un-
terstützen Überstand von 200 mm haben. Am First und Ort-
gang, sollte dieser jedoch höchstens 70 mm betragen.
Achten Sie auf genügend Überhang der Profile in die Dach-
rinne. Legen Sie unter Berücksichtigung dieser Faktoren 
jetzt die Trauflinie fest und schnüren diese als Verlegebe-
zugspunkt aus.

Montage Trapezbleche DACH

Nach geltendem Recht und Normen ist es heute unerläss-
lich, die Berechnung von Lasten durch Wind und Schnee 
für jedes Gebäude entsprechend der geltenden Wind- und 
Schneelastzonen zu berechnen. Die hierfür benötigten An-
gaben, sollten sorgfältig von einem fachlich qualifizierten 
Bauplaner zusammengetragen und berechnet werden. Die 
hierfür nötigen entsprechnenden Belastungstabellen un-
serer verschiedenen Profile finden Sie auf unserer Website 
unter www.von-lien.de. Für die fachgerechte Verlegung 
sind prüfbare Verlegepläne unverzichtbar. 

 Querüberlappungen

Weckman-Trapezbleche können bis zu einer Profillänge 
von 6 m auf einer Pfette oder Latte überlappt werden. Die 
Verschraubung beider Bleche erfolgt dann auf jedem Wel- 
lenberg (Obergurt) mittig der Überlappung in die Unterkon-
struktion. Die Überlappung beträgt im Dachbereich 200 mm. Um 
Verstauchungen der Profile auf Grund von unterschiedlicher 
Ausdehnung zweier Profile zu vermeiden, werden Bleche 
mit einer Länge über 6 m mit einem Schiebestoß über- 
lappt. Montieren Sie hierfür, wie in Abb. 21 u. 22 gezeigt, 

Abb. 20

Windrichtung
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 Verlegerichtung und Reihenfolge

Da die Weckman-Trapezbleche sowohl von links nach 
rechts als auch von rechts nach links verlegbar sind, emp-
fehlen wir Ihnen vor Beginn der Montage die Deckrichtung 
festzulegen. Die Deck-
richtung ist abhängig 
von den baulichen Bege-
benheiten sowie von der 
Wetterrichtung. Wir emp-
fehlen Ihnen, sofern die 
baulichen Begebenheiten 
dies zulassen, die Trapez-
bleche entgegen der Wet-
terrichtung zu verlegen (siehe Abb. 20). Die Pro-
filbleche sind an der unterlappenden Seite mit einer 
Antikapillarrille versehen, dies garantiert eine zusätzliche 
Dichtigkeit in der Parallelüberlappung (Ausnah-
me W35/1035 bzw. 35/207). Sollte der Wind Was-
ser durch die Überlappung der Profilbleche drücken, 
so wird dieses Wasser windgeschützt durch die Antikapil-
larrille abgeführt (siehe Abb. 23). Bei Dächern unter 10 Grad 
Dachneigung ist eine zusätzliche Dichtung der Parallelüber-
lappung (Längsüberlappung) erforderlich. Verwenden Sie 
hierfür unser Dichtungsband 2 x 12 mm aus unserem Zube-
hörprogramm auf Seite 17. Wichtig ist jedoch, dass Sie vor 
Beginn der Montage die erste Platte so herumdrehen, dass 
die Antikapillarrille zu der nächsten auflappenden Platte 
zeigt (siehe Abb. 23).

 Montage Weckman-Trapezblech

Decken Sie nun das erste Profilblech entsprechend der 
bereits genannen Kriterien auf. Richten Sie die untere 
Kante des Bleches an Ihrer Schnur aus. Versetzen Sie das 
Blech soweit über den Ortgang, dass Sie eine komplette 
Abdeckung der Ortganglinie bis zum First erzielen. Sollte 
Ihr Dach nicht winklig sein, schneiden Sie später den ent-
standenen Überhang des Bleches ab (s. Montageanleitung 
Pfannenbleche Seite 34). Die Schnittkante wird dann vom 
Ortgangwinkel verdeckt. Fixieren Sie jetzt das Blech mit 
dem Gewicht der Platte entsprechenden Anzahl an Edel-
stahlschrauben auf dem Wellenberg (Obergurt). Legen Sie 
das nächste Profilblech auf. Achten Sie darauf, dass die An-
tikapilarrille immer unterlappt (Ausnahme: W35/1035 bzw. 
35/207). Richten Sie auch dieses Blech an der Schnur aus. 

 Verschraubung

Weckman-Trapezbleche 
werden auf dem Wellenberg 
(Obergurt) mit Edelstahl-
schrauben und Kalotten 
auf die Unterkonstruktion 
geschraubt. Anzahl und 
Größe der Schrauben rich-
tet sich nach der statischen 
Berechnung für Dach- und 
Wandelemente, welche 
einen entsprechenden Be-
festigungsmittelnachweis 
beinhalten und dem Ver-
legeplan zugrunde liegen. 
Liegt kein Befestigungs-
mittelnachweis vor, kann als unverbindlicher Richtwert für 
geschlossene „Normalgebäude“ empfohlen werden, dass 
an den Endauflagern der Bauelemente im Dachbereich min-
destens auf jeden Wellenberg eine Schraube angebracht 
werden muss. Dies gilt ebenso für den gesamten Dachrand-
Bereich. Sie haben die Möglichkeit sowohl in Holzunterkon-
truktion als auch in Stahlunterkontruktion eine selbstboh-
rende Schraube oder eine Gewindefurchende Schraube zu 
verwenden, wovon letztere vorgebohrt werden muss. Lie-
ferbare Schraubengrößen finden Sie im Preisteil Seite 17. In 
jedem Fall aber gilt auch hier, der Befestigungsmittelnach-
weis der statischen Berechnung als Verbindlich. Als un-
verbindlichen Richtwert kann ein Schraubendurchmesser 
von 6,5 mm angenommen werden. Die Schraubenlänge bei 
Holzunterkonstruktionen bemisst sich nach der Profilhöhe + 
50 mm Einschraubtiefe.
Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass es 
sich hierbei nur um Richtwerte handelt, welche keinen 
Anspruch auf letztgültige statische Richtigkeit besitzen. In 
jedem Fall ist der einzig gültige Nachweis für Größe und 
Anzahl der Befestigungsmittel die statische Berechnung. 
Weitere Informationen über die Verlegung von Profilble-
chen erhalten sie vom Industrieverband für Bausysteme im 
Metallleichtbau e.V. unter www.ifbs.de.

Achtung: Für Fragen zur Montage steht Ihnen jederzeit  
unser Außen-/Innendienstteam zur Verfügung!

Montage Trapezbleche DACH

eine zweite Pfette oder Latte mit einem Abstand von ca. 
25 cm zur Überlappungspfette der unteren Platte. Ver-
schrauben Sie jetzt beide Platten oberhalb und unterhalb 
der Überlappung auf jedem Wellenberg (Obergurt). Ver-
wenden Sie für die Dichtung von Querüberlappungen unser 
Dichtungsband 2 x 12 mm aus unserem Zubehörprogramm 
auf Seite 17.

Verschrauben Sie jetzt die Längsüberlappung mit Edelstahl-
überlappungsschrauben oder vernieten Sie diese mit Nie-
ten. Lösen Sie ggf. einige Schrauben im ersten Blech und 
richten Sie die bereits verbundenen Bleche nochmals an 
der Traufschnur aus. Bei der Verlegung mit Querstoß wird 
immer erst eine durchgehende Reihe von der Traufe zum 
First verlegt, bevor mit der nächsten Reihe an der Traufe be-
gonnen wird. Die Ausnahme: W35/1035 bzw. 35/207 hat kei-
ne Antikapilarrille und kann daher auch zuerst an der Traufe 
durchgelegt werden.

Abb. 24
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Aus dem auf der Baustelle unverzichtbar vorliegenden prüf-
baren Verlegeplänen müssen folgende Einzelheiten hervor-
gehen:

n 	vorgesehenes Profilblech mit Profilbezeichnung
n 	Blechstärken und -längen
n 	statische Systeme für die Profilbleche
n 	Montagerichtung
n vorgesehene Befestigungs- und Verbindungselemente 

mit Typenbezeichnung, Anordnung und Abstände sowie 
besondere Montagehinweise je nach Art der Verbindung

n 	Art und Einzelheiten der Unterkonstruktion, Konstrukti-
onsabstände, Art und Ausführung der Auflager sowie  
Details von Längs- und Querrändern der Verlegeflächen.

n 	Dehnfugen
n 	Öffnungen in den Verlegeflächen einschließlich er-

forderlicher Auswechslungen für z. B. Lichtkuppeln, 
Lichtbändern, Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen 
(RWA), Dachentwässerung, Notüberläufe usw.

n 	Aufbauten oder Abhängungen (z. B. für Rohrleitungen, 
Kabelbündel, Unterdecken)

n 	Einschränkungen bezüglich der Begehbarkeit der Pro-
filbleche während der Montage. 

Prüfen Sie vor Montage die vorhandene Unterkonstruktion 
auf Materialverträglichkeit, Unebenheiten, Auflagebreiten 
und Stabilität. Vorhandene Unebenheiten sind auszuglei-
chen. Denken Sie auch hier an die richtige Belüftung.

 Riegelabstand und Ausschnürung

Wir empfehlen Ihnen die Riegel anhand der Wandhöhe in 
jeweils gleich große Felder aufzuteilen. Der Abstand von 
Riegel zu Riegel richtet sich nach der geforderten 
Belastung (s. Verlegeplan Ihrer statischen Berech-
nung). Achten Sie darauf, dass Sie die Einteilung so 
vornehmen, dass Ihr Blech nach oben zur Traufe und nach 
unten zur Sockellinie ca. 5 cm über die Riegel hinausragt. 
So haben Sie später die Möglichkeit, Zubehörteile wie z. B.
Tropfleisten unter das Blech auf den Riegel zu schieben 
und zu befestigen. Beginnen Sie jetzt mit dem Ausschnüren 
der Sockellinie. Nehmen Sie die ausgeschnürte und in die 
Waage gebrachte Sockelline als Verlegebezugspunkt.

 Verlegerichtung

Montagevorbereitung

Da die Weckman-Wandbleche sowohl von links nach rechts 
als auch von rechts nach links verlegbar sind, empfehlen 
wir Ihnen vor Beginn der Montage die Deckrichtung festzu- 
legen. Die Deckrichtung ist abhängig von der baulichen 
Gegebenheit sowie von der Wetterrichtung. Wir empfehlen 
Ihnen, sofern die baulichen Begebenheiten dies zulassen, 
die Wandbleche entgegen der Wetterrichtung zu verlegen 
(siehe Abb. 26).

Setzen Sie jetzt das erste Wandblech an. Richten Sie die
untere Kante des Bleches an Ihrer Schnur aus. Versetzen
Sie das Blech soweit über die Ecke, dass eine komplette
Abdeckung der Ecke erzielt wird. Sollte Ihre Wand nicht im
Winkel sein, schneiden Sie später den entstandenen Über-
hang des Bleches ab. Die Schnittkante wird dann von der
Außenecke abgedeckt. Setzen Sie jetzt das zweite Blech
an. Legen Sie beide Bleche im äußeren Wellental aufeinan-
der und verlegen Sie weiter entlang der Schnur.

 Montage Weckman-Wandbleche

 Verschraubung

Weckman Wandbleche werden im Wellental (Untergurt) mit 
Edelstahlschrauben auf die Unterkonstruktion geschraubt. 
Anzahl und Größe der Schrauben richten sich nach den 
statischen Berechnungen für Dach- und Wandelemente, 
welche einen entsprechenden Befestigungsmittelnachweis 
beinhalten und dem Verlegeplan zugrunde liegen. Liegt 
kein Befestigungsmittelnachweis vor, kann als unverbind-
licher Richtwert empfohlen werden, dass jedes Wellental 
(Untergurt) an jedem Auflagepunkt einmal mit einer Fassa-
denschraube aus Edelstahl 6,5 x 50 mm befestigt wird. Wei-
tere lieferbare Schraubengrößen finden Sie im Zubehörteil  
Seite 17. In jedem Fall aber gilt auch hier der Befestigungs-
mittelnachweis, der statischen Berechnung als verbindlich. 
Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass es 
sich bei den obigen Angaben nur um Richtwerte handelt, 
welche keinen Anspruch auf letztgültige statische Richtig-
keit besitzten. In jedem Fall ist der einzig gültige Nachweis 
für Größe und Anzahl der Befestigungsmittel die statische 
Berechnung. Weitere Informationen über die Verlegung von 
Profilblechen erhalten Sie vom Industrieverband für Bausy-
steme im Metallleichtbau e.V. unter www.ifbs.de.

Montage Trapezbleche WAND
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 Eigenschaft

Vliesstoffbeschichtete Profilbleche

Die auf der A-Seite der Weckman-Profilbleche ka- 
schierten Vliesstoffe haben die Eigenschaft, zeitweise 
auftretendes Kondenswasser zu speichern. Sie verhin- 
dern im Allgemeinen das Abtropfen. Die gespeicherte 
Feuchtigkeit wird bei geänderten Witterungsbedin- 
gungen und entsprechender Belüftung wieder an die 
Umgebung abgegeben. Vliesstoffbeschichtete Bleche 
eignen sich nicht für den Einsatz über Feuchträumen 
oder dort, wo eine ständige Befeuchtung, ohne Ab- 
lüftung und Abtrocknung der vliesstoffbeschichteten 
Fläche, stattfindet. Wird eine maximal mögliche Feuch- 
tigkeitsaufnahme je nach Dachneigung und Aufnah- 
mewerten der Vliese überschritten, kann es trotz Be- 
schichtung zu Abtropfungen kommen.

 Anwendungsgebiete

Hallen und Lagerhallen mit nichtisolierten Dächern, wo 
auf Grund der weiten Binderabstände der Einsatz von 
Unterspannbahnen nicht möglich ist!

Garagen und Carportdächer, wo auf Grund der gerin- 
gen Dachneigung der Einsatz von Unterspannbahnen 
nicht möglich ist!

Schlepp- und Schirmdächer sowie sämtliche Außendä- 
cher, die über keine Wärmedämmung verfügen!

 Profilart

Die lieferbaren Profiltypen entnehmen Sie bitte der 
Preisseite 10 Weckman-Vliesstoffbeschichtung!

 Montage

Bitte beachten Sie bei der Montage, dass die Be- 
schichtung beim Verlegen der Bleche nicht über die 
Dachlatten gezogen werden darf. Es muss darauf ge- 
achtet werden, dass der Vlies bei der Montage nicht 
verschmutzt wird. Die Beschichtung darf nicht mit an- 
deren absorbierenden Bauteilen in Kontakt kommen. 
Wir empfehlen die Dachlatten (Holz) mit einem Streifen 
Dachpappe als Trennlage zu belegen. Achtung: Die ka- 

pillare Wirkung (Saugwirkung) unbedingt beachten! 
Querüberlappungen sowie der Traufbereich sind mit 
Weckman-Vlieslack ca. 5 cm breit zu lackieren. Ver- 
brauch = ca. 80 g/m für Typ 800 Vlies und 30 g/m für 
Typ 300 Vlies. Nachdem der Vlieslack ausgehärtet ist, 
kann die Feuchtigkeit nicht zurückabsorbiert werden. 
Die längsseitige Überlappung ist nicht kaschiert. Die 
weitere Montage entnehmen Sie der Seite 37, Montage 
Trapezbleche.

Belüftung

Unbedingt für eine ausreichende Be- und Entlüftung 
sorgen, damit die in der Vliesstoffbeschichtung gespei- 
cherte Feuchtigkeit wieder austrocknen kann.

Dachneigung

Nicht unter zehn Grad Dachneigung verlegen!

Mit Vlies: Das im Vlies gespeicherte Kondenswasser wird bei  
entsprechender Belüftung wieder abgegeben.

Vliesstoffbeschichtung
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Bohlenmaß 32 x 100 mm, Bohlenabstand max.
300 mm. Die Hilfsbohle dient zur Befestigung
von unseren Schneefang- und Laufrostsyste-
men.

Die Unterspannbahn muss mindestens 150 mm
überlappend verlegt werden. Über die Unter-
spannbahn wird eine Konterlattung an den
Sparren befestigt. Auf der Konterlattung wird die
Traglattung befestigt. Die Traufenbleche werden
an der Traufe mit verz. Dachpappstiften fixiert.
Das Dämpfungsband wird in der Fließrichtung,
mittig einer jeden Blechplatte, mit einem Tacker
befestigt.

Die erste Blechbahn wird an der Traufe
ausgerichtet und mit einer Dichtschrau-
be 4,8 x 28 mm an der untersten Bohle
befestigt. Die zweite Blechbahn wird am
Falz über die bereits montierte Blechbahn 
gelegt und eingerastet.

Die dritte Blechbahn über die
zweite Blechbahn legen und
ebenfalls am Falz einrasten.
Bitte sicherstellen, dass alle
drei Blechbahnen an der Traufe
bündig sind.

Die miteinander verbundenen
Blechbahnen an der Traufe aus-
richten. Dann die erste Blechbahn
mit der zweiten Schraube an der
untersten Dachlatte verschrauben.

Die zweite und dritte Blechbahn
wieder lösen, indem Sie die Kante 
hochheben.

Die erste Blechbahn mit Flachkopf-
schrauben durch die Schraublasche
an der Dachlatte festschrauben.
Die restlichen Dachbahnen an die
bereits montierten Blechbahnen
legen und am Falz einrasten. Jede
Blechbahn wird durch die Schraubla-
sche an jeder Bohle befestigt.
Zuletzt wird jede Blechbahn mit zwei
Dichtschrauben 4,8 x 28 mm an der
Traufe befestigt.

Die Giebelleisten werden mit
Dichtschrauben 4,8 x 28 mm auf
den Blechbahnen an jeder Bohle
befestigt. Von außen werden die
Giebelleisten am Stirnbrett im Ab- 
stand von ca. 100 cm befestigt.

Der seitliche Wandanschluss wird
auf den Blechbahnen an jeder
zweiten Bohle befestigt.

Das First-Lüftungselement am
Ende der Blechbahnen einrasten
und dann die Firstbleche beid-
seitig im Abstand von ca. 500 mm
auf dem First-Lüftungselement
mit Dichtschrauben 4,8 x 28 mm
befestigen.

Das Kehlblech entlang der Kehle
verlegen, zwischen den Dachbahnen
und dem Kehlblech das Dichtungs- 
band verlegen. Die Verschraubung
erfolgt mit Dichtschrauben 4,8 x 28
mm am Ende der Blechbahnen durch
das Kehlblech in die Holzverscha- 
lung. Es werden drei Schrauben in
jede Blechbahn verschraubt.

1
 300 mm

5 mm
 300 mm

Mindestdachneigung 1:7

Hilfsdachlatte

Lüftungslatte

2 3

4.8 x 28
 3~

5 mm 3~

a

a

1. Dachblech
2. Dichtungsband
3. Kehlblech
4. Unterschalung f. Kehlblech
5. Dachlatte

6. Konterlatte
7. Unterspannbahn
8. Unterlatte f. Kehle
9. Dachträger

Elegant Montage

4 5 6
3 2

7 4.2 x 25

an jeder
Dachlatte

8

    4.8 x 2 8
c ~ 300 mm

9
    4.8 x 2 8
c ~ 1000 mm

10

  100 mm

t
uACHTUNG: bündig an Traufeausrichten!   

a
a

111 0
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Montage des Firstblechs, halbrund

Legen Sie das Firstblech auf den First. Richten Sie das 
Firstblech entlang der Firstlinie aus. Verschrauben Sie den 
First auf jedem zweiten Wellenberg versetzt zur gegen-
überliegenden Seite mit unserer selbstbohrenden SKÜ-
Schraube 4,8 x 20 mm. Am Anfang und Ende der Firstreihe 
setzen Sie zusätzlich auch auf der direkt gegenüber liegen- 
den Seite eine Schraube (Schraubenbedarf ca. 8 Stück per 
lfdm.). Legen Sie das zweite Firstblech so auf, dass es in der 
Profilierung aufeinander liegt. Bei richtiger Auflage erhalten 
Sie so gleichmäßige Abstände zwischen jeder Querprofilie-
rung. Verschrauben Sie die Überlappung der Firstbleche auf 
beiden Seiten gleichmäßig. Beachten Sie in jedem Fall die 
Belüftung. Sollte eine wasser- u. schneedichte Firstgestal-
tung erforderlich sein, empfehlen wir Ihnen vor der First-
montage die Montage unseres Lüftungsrollfirstes (siehe 
Seite 15). Bei Verwendung des Lüftungsrollfirstes bleibt eine 
ausreichende Entlüftung erhalten. Bei dem Einbau von Pro-
filfüllern ist der Gebrauch von Firstentlüftern unerlässlich. 
Beachten Sie unsere Hinweise zur richtigen Be- u. Entlüf-
tung auf Seite 29-32.

Montage des Firstblechendstücks

An dem Firstblechend-
stück für halbrunde First-
bleche befinden sich drei 
Schraublaschen, die bau- 
seitig abgewinkelt werden 
müssen. Das Firstblechend-
stück wird in die halbrunde 
Öffnung des Firstbleches 
eingefügt und mit unseren 
selbstbohrenden SKÜ-
Schrauben 4,8 x 20 mm ver-
schraubt. Der Schrauben-
bedarf liegt bei 3 Stück pro 
Firstblechendstück.

Montage des Kehlblechs

Wir empfehlen Ihnen, die Kehle vor Montage der Kehl-
bleche vollflächig abzuschalen. Legen Sie jetzt das  
erste Kehlblech (siehe Preisliste Seite 12) auf. Decken 
Sie von unten (Traufe) nach oben. Lassen Sie das untere 
Kehlblech so weit nach unten über die Traufe ra- 
gen, dass die Kehle voll abgedeckt ist. Schneiden Sie jetzt 
mittels Knabber die überragende Ecke entsprechend des 
Kehlwinkels aus. Heften Sie die Kehlbleche mit verzinkten 
Pappnägeln am äußeren Rand so fest, dass die Pappnägel 
später vom auflappenden Blech verdeckt werden. Achten 
Sie darauf, dass die Überlappung der einzelnen Kehlbleche 
20 cm beträgt. Die an den Profilblechen erforderlichen 
Schrägschnitte werden mittels Knabber vorgenommen. Un-
ter den zugeschnittenen Profilblechen werden Profilfüller 
montiert. Verschrauben Sie im Kehlbereich jedes Wellental 
mit unserer Systemschraube SKH 4,8 x 35 mm.

Montage des Ortgangwinkels

Die Befestigung der Ortgang-
winkel wird auf dem Wellen-
berg der Profilbleche und an 
dem Stirnbrett vorgenommen 
(siehe Skizze). Die Verschrau-
bung auf dem Wellenberg (Blech 
auf Blech) erfolgt mit unseren 
S y s t e m s c h r a u b e n  
SKÜ 4,8 x 20 mm, die 
Verschraubung am Stirnbrett 
(Blech auf Holz) erfolgt mit unse- 
ren Systemschrauben SKH 4,8 x 35 mm. 
Der Schraubenbedarf liegt bei ca. 6 St./
lfdm. Ortgangwinkel.

Verwendung von Profilfüller nur 
in Verbindung mit zusätzlichen 
Firstentlüftern

Montage Zubehörteile
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Montage der Anschlussleiste

Die Befestigung der An-
schlussleiste wird, sowohl 
bei einem längslaufenden 
Anschluß wie auch bei 
einem querlaufenden An-
schluß, auf dem Wellen-
berg vorgenommen. Las-
sen Sie stets den langen 
Schenkel auf das Dach 
decken. Auch hier wird 
die Blech auf Blechbe-
festigung mittels unserer Systemschrauben SKÜ 4,8 x 20 
mm vorgenommen. Die Befestigung der Anschlussleiste 
an der Wand richtet sich nach dem Wandbaustoff. Bei ei-
ner Holzausführung verwenden Sie unsere Systemschrau-
be SKH 4,8 x 35 mm. Um eine bessere Dichtigkeit zu er-
reichen, empfehlen wir Ihnen zusätzlich das Anbringen 
einer Alu-Anschlussleiste als Kappleiste (siehe Seite 17, 
Zubehör). Die Kappleiste bei Maueranschluss gegebenen- 
falls andübeln. In jedem Fall den Anschluss zusätzlich mit 
Silikon versiegeln. (Bei Abweichungen zu Standardmassen 
siehe auch Seite 46, Sonderkantteile.) Noch ein kleiner Tipp: 
bei einem sehr flachen Dach empfehlen wir bei einem quer-
verlaufenden Anschluss mittels einer Dachdeckerzange 
das Wellental unter der Anschlussleiste leicht aufzukanten. 
Achtung: auch bei Wandanschlüssen muß die Be- u. Entlüf-
tung beachtet werden (ab Seite 29).

Montage Dachausstiegsfenster (DA1) Kaltdach!

Bitte beachten Sie, dass das Dachausstiegsfenster (DA1) 
nur für Pfannenprofilbleche Typ 2/1050, Typ 3/1120 und  
Typ 4/1100 passend erhältlich ist. Das Dachausstiegsfens-
ter ist nicht isoliert und findet nur bei Kaltdächern (nicht 
isolierte Dächer) seine Anwendung. Weiterhin verfügt das 
Dachausstiegsfenster über eine profilierte Grundplatte und 
läßt sich wie eine normale Blechplatte in die Dachfläche 
integrieren. Jedoch nur in dem Pfannenprofilraster und 

Gehen Sie nun wie folgt vor:
Verlegen Sie die Profilbleche nach Montageanleitung bis 
Sie an die Stelle gelangen, wo Sie das Dachausstiegs-
fenster montieren wollen. Achten Sie darauf, dass sich 
unterhalb der Stelle, wo Sie das Dachausstiegsfenster 
montieren wollen kein Sparren befinden darf. Verlegen und 
befestigen Sie die untere Blechplatte. Bitte achten Sie da-
rauf, dass die untere Blechplatte nach obenhin nur 5 cm 
Rand über die letzte Pfannenprägung hinaus hat. Dann 
legen Sie das Dachausstiegsfenster entsprechend der 
Pfannenprofilierung auf. Die im mittleren Feld, quer durch 
den Ausstiegsbereich laufende Dachlatte, muss vor der 
Montage des Dach-
ausstiegsfensters 
herausgeschn i t -
ten werden. Hierzu 
zeichnen Sie sich 
rechts und links 
am Holzrahmen der 
Ausstiegsöffnung 
die Dachlatte an, 
welche Sie dann 
möglichst paßge-
nau abschneiden. 
Danach können 
Sie das Dachaus- 
stiegsfenster auf 
der Dachfläche po-
sitionieren. Als nächstes folgt die obere Blechplatte, wel-
che dann wieder von oben auf das Dachaustiegsfenster 
überlappt. Die nächste seitlich durchlaufende Blechplatte 
wird dann wieder von oben auf das Dachausstiegsfens-
ter gelappt. Die Befestigung des Dachausstiegsfensters 
erfolgt mit unseren Systemschrauben Master-Plug M5F, 
9,5x22 mm (Artikel-Nr. 5800M5F). Hierzu werden auf den 
Wellenbergen oberhalb sowie unterhalb und seitlich des 
Fensters 10 mm große Löcher mit einem handelsüblichen  
HSS-Bohrer vorgebohrt (siehe Skizze). Die Befestigung  
erfolgt mit 10 Stück Master-Plug M5F Schrauben, 4 Stück 
jeweils oberhalb und unterhalb des Fensters, sowie jeweils 

über eine ganze Plattenbreite. Die profilierte Grundplatte 
basiert in der Höhe auf 2 Pfannenraster (700 mm) zuzüg-
lich Überlappungsränder oben und unten von je 5 cm, die 
Gesamthöhe ist 800 mm. Die Überlappung oben und unten 
beträgt 10 cm. Siehe hierzu auch Überlappungen von Pfan-
nenblechen auf Seite 34. Sie sollten bei der Dachflächen-
berechnung und der Bestimmung der Profilblechlängen 
gleich die Position des Dachausstiegsfensters berücksich-
tigen, um sich das Schneiden der Profilbleche zu ersparen. 
Weiterhin sollte Ihre Dachneigung >=10° betragen um eine 
langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
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Öffnung, wo das mitge-
lieferte ISO-Anschluß-
rohr hindurchpaßt. 
Achtung! Schneiden 
Sie das Blech nicht zu 
groß auf, damit Sie 
mittels einer Börtel-
zange einen ca. 2 cm 
hohen Kragen um die 
Öffnung im Blech her-
stellen können (siehe 
Skizze).
Schieben Sie nun das 
ISO-Anschlußrohr von 
unten in den Sani-
tärentlüfter hinein und 
setzen Sie den Sani-
tärentlüfter von oben 
auf das Profilblech 
auf. Bitte schieben Sie das Anschlußrohr ganz in den Sani-
tärentlüfter hinein, damit keine Wärmebrücken entstehen. 
Die Befestigung des Sanitärentlüfters erfolgt mit unseren 
Systemschrauben Master-Plug M5F 9,5 x 22 mm (Artikel-Nr. 
5800M5F). Hierzu wird auf den Wellenbergen an allen vier 
Ecken ein 10 mm großes Loch mit einem handelsüblichen 
HSS-Bohrer vorgebohrt (siehe Skizze). Die Befestigung 
erfolgt mit 4 Stück Master-Plug M5F Schrauben. Die Ma-
ster-Plug M5F Schrauben werden von oben in die bereits 
vorgebohrten 10 mm Löcher gesteckt und angezogen. 
Bitte ziehen Sie die Master-Plug Schrauben mit einem 
Schraubenschlüssel von Hand fest, bis eine ausreichende 
Verbindung zwischen der Grundplatte des Sanitärentlüf-
ters und den Blechplatten vorhanden ist. Bitte achten Sie 
darauf, dass keine weiteren Befestigungsschrauben der 
Bleche (SKH oder SKÜ-Schrauben) mit dem Sanitärent-
lüfter verbunden sind. Zuletzt können Sie unterhalb der 
Dachfläche Ihr Entlüftungsrohr anschließen. Die mitgelie-
ferte Rohranschlussreduktion lässt sich auf alle gängigen 
Rohrmaße einstellen. Schneiden Sie hierzu den Rohran-
schluß nur an der entsprechenden Stelle ab.

Hinweis:
Montage JA-Dachflächenentlüfter (54200) erfolgt wie vor-
stehend beschrieben, jedoch ohne Einbau und Anschluß 
des ISO-Rohranschlusses!

Montage JA-Sanitärentlüfter mit ISO-Rohr (54S45)!

Bitte beachten Sie, dass der 
JA-Sanitärentlüfter (54S45) 
nur für Pfannenprofilbleche 
Typ 2/1050, Typ 3/1120 und 
Typ 4/1100 passend erhält-
lich ist. Weiterhin verfügt 
der JA-Sanitärentlüfter über 
eine profilierte Grundplat-
te und läßt sich paßgenau 
von oben auf die Pfannen-
profilbleche aufsetzen. 
Jedoch nur entsprechend dem Pfannenprofilraster der 
Blechplatten. Der Sanitärentlüfter basiert in der Höhe auf 
1 Pfannenraster (350 mm) zuzüglich der Überlappungs-
ränder oben und unten von je 5 cm, die Gesamthöhe ist 
450 mm. Der JA-Sanitärentlüfter kann nur bei einer Dach-
neigung >=15° und <=45° montiert werden. Er ist nicht für 
Heißluft oder Abgase geeignet, es dürfen keine Gasther-
men- oder Kaminanschlüsse etc. mit heißen oder aggres-
siven Abgasen angeschlossen werden.

Gehen Sie nun wie folgt vor:
Verlegen Sie die Profilbleche nach Montageanleitung bis 
Sie an die Stelle gelangen, wo Sie den Sanitärentlüfter 
montieren wollen. Achten Sie darauf, dass sich unterhalb 
der Stelle, an der Sie den Sanitärentlüfter montieren wol-
len, kein Sparren befinden darf, damit Sie den Rohran-
schluß später ungehindert von unten an den Sanitärentlüf-
ter anschließen können. Setzen Sie den Sanitärentlüfter von 
oben an der gewünschten Stelle auf die Profilbleche und 
zeichnen Sie sich die Position des Sanitärentlüfters auf den 
Profilblechen an. Bohren Sie auf dem mittleren Wellenberg 
ein Loch, um mit einem Blechschneider (Knabber) dort an-
setzen zu können (siehe Skizze). Schneiden Sie das Blech 
auf dem mittleren Wellenberg auf und erstellen Sie eine  

1 Stück rechts und links neben dem Fenster. Die Master-
Plug M5F Schrauben werden von oben in die bereits vor-
gebohrten 10 mm Löcher gesteckt und angezogen. Bitte 
ziehen Sie die Master-Plug Schrauben mit einem Schrau-
benschlüssel von Hand fest, bis eine ausreichende Verbin-
dung zwischen der Grundplatte des Dachausstiegsfensters 
und den Blechplatten vorhanden ist. Bitte achten Sie darauf, 
dass keine weiteren Befestigungsschrauben der Bleche 
(SKH- oder SKÜ-Schrauben) mit dem Dachausstiegsfenster 
verbunden sind. Zuletzt müssen noch die Dachlattenenden, 
welche Sie am Holzrahmen der Ausstiegsöffnung abge-
schnitten haben, mit Holzschrauben am Holzrahmen befe-
stigt werden.
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Schornstein-Abdichtung mit flexiblen Anschlußmaterial 
(Andiflex)!

Bitte beachten Sie, dass oberhalb des Schornsteins eine 
Überlappung in den Profilblechen vorhanden sein muss, 
um das flexible Anschlußmaterial hier durchführen zu 
können. Überlappungen in den Profilblechen (s. Seite 34). 
Es muss oberhalb des Schornsteins eine vollflächige Ver-
schalung ca. 30 - 40 cm breit in der Stärke der Dachlat-
tung aufgebracht werden. Die zuverklebenden Flächen am 
Schornstein und auf den Profilblechen, müssen trocken 
und sauber sein sowie frei von Fetten und Verunreini-
gungen. Sie sind vor Montage zu reinigen. Flexible, selbst-
klebende Anschlußdichtungen sind nur bei Temperaturen 
von > 15 Grad Celsius zu verarbeiten. Weiter-
hin sollte Ihre Dachneigung >12° betragen um 
eine langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten 
(s. Seite 28). Es muss oberhalb des Schornsteins eine voll-
flächige Verschalung ca. 30 - 40 cm breit in der Stärke der 
Dachlattung aufgebracht werden. Die zuverklebenden Flä-
chen am Schornstein und auf den Profilblechen, müssen 
trocken und sauber sein sowie frei von Fetten und Verunrei-
nigungen. Sie sind vor Montage zu reinigen. Flexible, selbst-
klebende Anschlußdichtungen sind nur bei Temperaturen 
von > 15 Grad Celsius zu verarbeiten. Weiterhin sollte Ihre 
Dachneigung >12° betragen um eine langfristige Dichtigkeit 
zu gewährleisten.

Gehen Sie nun wie folgt vor: Verkleben Sie mit unserer 
flexiblen Anschlußdichtung (Andiflex, Artikel-Nr. 55AF30) 
zuerst die untere Seite des Schornsteins, dann die Sei-
tenflanken und zuletzt die obere Seite des Schornsteins. 
Hierbei wird das 30 cm breite Andiflex etwa 20 cm auf bzw. 
unter die  Profilbleche  gelappt und ca. 10 cm hoch an den 
Schornstein geklebt. Um die Ecken des Schornsteins ver-
kleben Sie das Andiflex mindestens 20 cm überlappend. 
Das Andiflex wird oberhalb des Schonsteins unter die 
Profilbleche auf die Verschalung geklebt (Achtung: ggf. 
müssen hierzu die oberen Profilbleche wieder gelöst wer-
den um sie anzuheben!) und an die Seiten sowie unten von 
oben auf die Profilbleche geklebt. Um das Andiflex oben 
durch die Profilbleche zu verlegen benötigt man oberhalb 
des Schornsteins die bereits erwähnte Überlappung in den 
Profilblechen. Bitte achten Sie darauf, dass das Andiflex 
möglichst passgenau an die Form der Profilbleche ange-
glichen wird. Zur Befestigung des Andiflex am Schorn-
stein empfehlen wir unsere Alu-Anschlußleisten (Artikel-
Nr. 66LUAS40300), welche am oberen Rand des Andiflex 
mit Edelstahlschrauben (Artikel-Nr. 35SP4545) festgedübelt 
werden. Am oberen Rand der Alu-Anschlußleisten befin-
det sich eine Dichtungsfuge, die dann zusätzlich mit Sili-

kon abgespritzt wird. Die 
Profilbleche oberhalb des 
Schornsteins, die auf das 
Andiflex lappen, werden 
zusätzlich mit einem Pro-
filfüller, klein (Traufendich-
tungen) abgedichtet.

ACHTUNG!
Sollte Ihre Dachneigung 20° unterschreiten, muss ober-
halb des Schornsteins ein zweiter Streifen Andiflex auf die 
Verschalung unter die Profilbleche überlappend auf den 
ersten Streifen Andiflex geklebt werden sowie nach Mon-
tage der Profilfüller und Verschraubung der Profilbleche 
von oben über die Profilbleche auf das vorhandene Andi- 
flex ein zusätzlicher Streifen Andiflex geklebt werden um 
für garantierte Dichtheit zu sorgen. Es ist ebenfalls sehr 
wichtig, dass die Konstruktion keinerlei stehendes Was-
ser zulässt, anfallendes Regenwasser muss rückstandslos 
abfließen können. Testen Sie dies nach Beendigung der 
Montage mit Wasser, und beobachen Sie ob das Regen 
wasser nicht rückstandslos abfließen, so muss die Kon-
struktion geändert werden, oder Ihre Dachneigung ist zu 
gering!

Hinweis:
Anstelle des Andiflex können auch andere handelsübliche 
flexible Anschlussdichtungen (Walzblei) verwendet wer-
den. Bitte achten Sie darauf, dass das verwendete Material 
für den Anwendungsbereich geeignet ist!
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auch nach Ihren Wunschmaßen hergestellt werden, hierzu erbitten wir eine Skizze mit genauen Maßangaben ! 
Sonderkantteile werden in Fixlängen bis 3000 mm hergestellt !  Selbstverständlich können Sonderkantteile

Ab sofort eigene Herstellung von Kant-
teilen aus Alu, Kupfer, Zink und Stahl-
blech auf modernster CNC-gesteuerter 
Kantbank bis 6 Meter Länge

Diverse Farben zusätzlich zu den  
Katalogfarben auf Lager 

Lieferung im gewohnten Lieferrythmus, 
auch unabhängig von Weckman- 
Profilblech Lieferungen

Fragen Sie uns!
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1.0 Die Grundlage einer dauernden und bleibenden Geschäftsverbin-
dung sind nicht Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, sondern
Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Dennoch kommen
wir nicht umhin, für alle Geschäfte mit unseren Kunden in unseren
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen einige Punkte abweichend
bzw. ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht, und
zwar auch dann nicht, wenn sie uns in einem Bestätigungsschrei-
ben oder auf sonstige Weise übermittelt werden und wir nicht
widersprechen. Mündliche Nebenabreden, Abweichungen von
diesen Bedingungen sowie Ergänzungen oder der Ausschluß dieser
Bedingungen sowie Garantie und Zusicherungserklärungen unserer
Mitarbeiter oder Vertreter bedürfen zur Rechtswirksamkeit einer
schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für die Abbedingung dieses
Schriftformerfordernisses.

2.0 Die Abtretung von gegen uns gerichteten Forderungen des Kunden
an Dritte ist ausgeschlossen; § 354 a Handelsgesetzbuch bleibt
unberührt.

2.1 Ändern sich innerhalb 30 Tagen nach Vertragsabschluß Rohpreise,
Löhne, Frachtkosten oder ähnliches sind wir berechtigt, die Preise
dementsprechend anzupassen. Der Käufer ist zum Rücktritt nur
berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen
Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht
nur unerheblich übersteigt.

3.0 Voraussetzung für unsere Lieferungspflicht ist die unbedingte
Kreditwürdigkeit des Bestellers. Zweifel in dieser Hinsicht, ins-
besondere vergebliche Mahnungen, Zahlungseinstellung usw.
berechtigen uns, Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu verlangen
oder vom Vertrag zurückzutreten.

3.1 Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Rückstände einzelner Positionen
aufgrund von Lieferengpässen sind möglich. Hieraus resultierende
Regreßansprüche sowie Mehrkosten durch zusätzlichen Arbeitsauf-
wand sind ausgeschlossen!

3.2 Nachlieferungen werden im Rahmen der Lieferfähigkeit der Vorlie-
feranten schnellstmöglich ausgeführt und geben keinen Anlaß, die
bereits gelieferte und in Rechnung gestellte Ware nicht zu beglei-
chen.
Alle Lieferungen erfolgen mit Streckenfahrzeugen, frei 40 t, Sattel-
zug befahrbarer Baustelle ohne Entladung. Kranentladung ist ein
Service, aber nicht Bestandteil der Lieferung!
Angegebene Liefertermine sind unverbindlich und freibleibend!
Mehraufwand durch falsche Adressen sowie unzugängliche Bau-
stellen wird in Rechnung gestellt!
Bei unbesetzten Baustellen entladen unsere Fahrer an von Ihnen
gewählten Plätzen. Kosten für Um- oder Weitertransporte sind aus-
geschlossen! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß angelieferte
Paletten trotz werkseitiger Verpackung vom Kunden unverzüglich
gegen Feuchtigkeit; und Kunststoffe zusätzlich gegen Sonneneinwir-
kung zu schützen sind.Bei blank verz.Blechen darf die Lagerung trotz
Schutz vor Feuchtigkeit, eine Woche im Stapel nicht überschreiten –
Kondensatfeuchtigkeit führt zu Weißrostbildung! Wenn nichts ande-
res vereinbart ist, liefern wir die Ware mit der üblichen Werks- bzw.
Transportverpackung. Wir sind nicht verpflichtet, die Verpackung
zurückzunehmen; der Käufer ist selbst verpflichtet, die angefallene
Verpackung auf eigene Kosten ordnungsgemäß zu entsorgen.

4.0 Soweit Waren auf Wunsch des Kunden bei uns gelagert werden,
gehen die hierfür anfallenden Kosten zu Lasten des Kunden.

5.0 Die Lieferung ist nach Eingang auf eventuelle Transportschäden zu
untersuchen und zu prüfen; evtl. Mängel sind unverzüglich, läng-
stens innerhalb von 3 Tagen nach Empfang unter konkreter Bezeich-
nung des Mangels schriftlich geltend zu machen. Beanstandungen
sind sofort in die Transportdokumente des Frachtführers einzutragen
und uns sofort mitzuteilen. Aus versicherungstechnischen Gründen
ist jede andere Form der Meldung unwirksam. Bei Auftreten eines
Mangels ist jede Be- und Verarbeitung einzustellen und uns
Gelegenheit zur Besichtigung der Ware zu geben. Ist die Ware ver-
arbeitet, montiert, vermischt oder veräußert, sind Beanstandungen
ausgeschlossen. Die Be- und Verarbeitung erfolgt auf die Gefahr des
Käufers. Etwaige Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels sind
auf das Recht auf Nacherfüllung beschränkt. Die Nacherfüllung
erfolgt nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder
durch Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Fehlschlagen der
Nacherfüllung kann der Kunde nach seiner Wahl vom Kaufvertrag
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Stellt sich bei der Prüfung
behaupteter Mängel heraus,daß kein Gewährleistungsanspruch be-
steht, ist der Kunde verpflichtet, die durch die Prüfung veranlaßten
Kosten zu tragen.

6.0 Unsere Angebote sind freibleibend. Von uns oder unseren Gehilfen
erstellte Aufmaße,Stücklisten oder Verlegepläne sind unverbindlich

und vor Auftragserteilung vom Kunden sorgfältig zu prüfen,bzw.von
einem fachkundigen Dritten überprüfen zu lassen. Zum Zustande-
kommen eines Vertrages bedarf es der schriftlichen Bestätigung der
Bestellung durch uns (Auftragsbestätigung). Soweit nicht anders
vereinbart, werden die Waren von uns in handelsüblicher Qualität
und Ausführung geliefert, unter  Berücksichtigung fabrikationsbe-
dingter handelsüblicher Toleranzen für Abmessungen, Gewichte und
Gütebedingungen. Bezugnahme auf Normen, Werkstoffblätter oder
Werksprüfungen stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar. Öffent-
liche Äußerungen von uns, unseren Gehilfen oder von etwaigen
Herstellern oder deren Gehilfen, insbesondere in Werbeunterlagen,
über die Beschaffenheit unserer Ware vermögen Sachmängelrechte
des Kunden nur dann zu begründen, wenn sie zum Bestandteil einer
Beschaffenheitsvereinbarung zwischen den Parteien gemacht
werden.

7.0 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung,
jedoch nicht vor der Beibringung sämtlicher vom Kunden zu
beschaffenden Unterlagen sowie der Klärung aller technischen
Fragen.

8.0 Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig; die Gewährung eines
Zahlungsziels bedarf der Vereinbarung. Für die Rechtzeitigkeit von
Zahlungen kommt es auf den Zeitpunkt des Geldeinganges bei uns
bzw. der vorbehaltlosen Gutschrift auf unserem Konto an. Für den
Zeitraum des Zahlungsverzugs des Kunden fallen Verzugszinsen von
1 % per Monat an, sofern uns nicht aus einem anderen Rechtsgrund
höhere Zinsen zustehen.Die Geltendmachung eines weiteren Scha-
dens sowie sonstiger gesetzlicher Rechte wegen Verzugs bleibt
vorbehalten. Stehen mehrere Forderungen gegen den Kunden offen
und reicht eine Zahlung des Kunden nicht zur Tilgung sämtlicher For-
derungen aus, so erfolgt die Tilgung nach den gesetzlichen Vor-
schriften (§ 366 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch), selbst wenn der
Kunde ausdrücklich auf eine bestimmte Forderung gezahlt hat.

Die Aufrechnung oder die Ausübung eines etwaigen gesetzlichen
Zurückbehaltungsrechts oder Leistungsverweigerungsrechts
wegen von uns bestrittener oder wegen nicht rechtskräftig festge-
stellter Gegenansprüche des Kunden (beispielsweise wegen Män-
gel der Sache) sind ausgeschlossen. Die Ausübung eines Zurückbe-
haltungs- oder Leistungsverweigerungsrechts ist auch insoweit
ausgeschlossen, als die Gegenansprüche des Kunden nicht auf
demselben Vertragsverhältnis beruhen.

9.0 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware („Vorbehaltsware“) bis
zur Erfüllung unserer sämtlichen, auch zukünftigen erst entstehen-
den Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.
Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung
für unsere jeweilige Saldoforderung.

9.1 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den
Kunden wird stets für uns vorgenommen, ohne daß hieraus eine
Verbindlichkeit für uns erwächst. Wird die Ware mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Ware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zu Zeit der Ver-
arbeitung. Für den Fall, daß Vorbehaltsware in der Weise mit be-
weglichen Sachen des Kunden verbunden,vermischt oder vermengt
wird, daß die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist,
überträgt der Kunde uns hiermit schon jetzt sein Eigentum an der
Gesamtsache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem
Wert der anderen verbundenen, vermischten bzw. vermengten
Sachen. Wird Vorbehaltsware mit beweglichen Sachen eines Drit-
ten dergestalt verbunden, vermischt oder vermengt, daß die Sache
des Dritten als Hauptsache anzusehen ist, so tritt der Kunde schon
jetzt den ihm gegen den Dritten zustehenden Vergütungsanspruch in
dem Betrag an uns ab, der dem auf die Vorbehaltsware entfallenden
Rechnungsendbetrag entspricht. Die durch Verbindung oder Vermi-
schung entstandene Sache (im folgenden „neue Sache“ genannt)
bzw. die uns zustehenden bzw. nach dieser Ziffer 9.1 zu über-
tragenden (Mit-)Eigentumsrechte an der neuen Sache sowie die
gemäß dieser Ziffer 9.1 abgetretenen Vergütungsansprüche dienen
in gleicher Weise der Sicherung unserer Forderungen wie die
Vorbehaltsware selbst gem. Ziffer 9.1.

9.2 Der Kunde ist berechtigt die Vorbehaltsware bzw. neue Sache im
ordentlichen Geschäftsgang unter Eigentumsvorbehalt weiterzuver-
äußern. Der Kunde ist verpflichtet, sicherzustellen, daß die Forde-
rungen aus solchen Weiterveräußerungsgeschäften nach Maßgabe
der Ziffern 9.3 und 9.4 auf uns übertragen werden können. Ander-
weitige Verfügungen sind ihm untersagt.

9.3 Die Forderungen des Kunden aus einer Weiterveräußerung der Vor-
behaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in
demselben Umfang unserer Sicherung wie die Vorbehaltsware.
Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware zusammen mit anderer,
nicht von uns gelieferter Ware, so gilt die Abtretung der Forderung
nur in Höhe des Rechnungsendbetrages, der sich aus der Weiter-

veräußerung der Vorbehaltsware ergibt. Bei der Veräußerung von
Ware, die gem. Ziffer 9.1 oder den gesetzlichen Vorschriften über
die Verbindung,Vermischung und Vermengung von Sachen in unse-
rem Miteigentum steht,gilt die Abtretung der Forderung in Höhe un-
seres Miteigentumsanteils.

9.4 Nimmt der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vor-
behaltsware in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokor-
rentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich ergeben-
den anerkannten Saldo oder Schlußsaldo bereits jetzt in Höhe des
Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokor-
rentverhältnis eingestellten Forderungen aus der Weiterveräuße-
rung der Vorbehaltsware entspricht. Ziffer 9.3 Sätze 3 und 4 finden
entsprechende Anwendung.

9.5 Der Kunde ist ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen aus
der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache ein-
zuziehen. Eine Abtretung der Forderungen aus der Weiterveräuße-
rung an Dritte, auch im Rahmen eines echten Factoringvertrages, ist
dem Käufer nicht gestattet.

9.6 Wir können die Ermächtigung zur Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware bzw. neuen Sache gern. Ziffer 9.2 und die Ermächtigung
zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gern. Ziffer 9.5
bei Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung des Käufers sowie im
Fall eines Antrages auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder in
sonstigen Fällen beeinträchtigter Kredit- und Vertrauenswürdigkeit
des Käufers widerrufen. Im Falle des Widerrufs der Weiterver-
äußerungs- bzw. Einziehungsermächtigung ist der Kunde verpflich-
tet, seine Abnehmer von der Forderungsabtretung an uns unverzüg-
lich zu unterrichten und uns alle zur Einziehung erforderlichen Aus-
künfte und Unterlagen zu überlassen. Außerdem ist er in diesem
Falle verpflichtet, etwaige Sicherheiten, die ihm für Abnehmerfor-
derungen zustehen, an uns herauszugeben bzw. zu übertragen.

9.7 Der Kunde ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer son-
stigen rechtlichen oder tatsächlichen Beeinträchtigung der Gefähr-
dung der Vorbehaltsware oder der für uns bestehenden sonstigen
Sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen.

9.8 Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen
Feuer-,Wasser- und Diebstahlschäden zum Neuwert zu versichern.
Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er bereits
jetzt an uns ab.

9.9 Für den Fall des Zahlungsverzuges oder eines sonstigen nicht nur
geringfügigen vertragswidrigen Verhaltens des Kunden sowie für
den Fall der Rückgängigmachung des Vertrages erklärt der Kunde
bereits jetzt seine Zustimmung dazu, daß wir die beim Kunden be-
findliche Vorbehaltsware bzw. – soweit wir deren alleiniger Ei-
gentümer sind – die neue Sache i.S.v. Ziffer 9.1 – wegnehmen
bzw. wegnehmen lassen. In der Wegnahme ist ein Rücktritt vom
Vertrag nur zu erblicken, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Zur
Durchführung dieser Maßnahmen wie auch zu einer allgemeinen
Besichtigung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache hat der Kunde
unseren Beauftragten jederzeit Zutritt zu gewähren.

9.10 Wir sind nach vorheriger Androhung zur Verwertung der wegge-
nommenen Vorbehaltware berechtigt, wobei der Verwertungserlös
– abzüglich angemessener Verwertungskosten – auf die Verbind-
lichkeiten des Kunden anzurechnen sind.

9.11 Der Kunde räumt uns an dem uns zur Ausführung des Auftrages
überlassenen Material und dessen Stelle tretenden Ansprüche ein
Pfandrecht zur Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen An-
sprüche aus der Geschäftsverbindung mit ihm ein.

9.12 Soweit der Eigentumsvorbehalt oder die Forderungsabtretung auf-
grund nicht abdingbarer ausländischer Rechtsvorschriften unwirk-
sam oder undurchsetzbar sein sollten, gilt die dem Eigentumsvorbe-
halt oder der Forderungsabtretung in diesem Bereich entsprechende
Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach die Mitwirkung des Kunden
erforderlich, hat er alle Maßnahmen zu treffen die zur Begründung
und Erhaltung der Sicherheit erforderlich sind.

10.0 Erfüllungsort für alle aus Verträgen mit uns sich ergebenden Ver-
pflichtungen ist Zeven. Für den Fall, daß der Käufer Kaufmann ist,
wird Zeven als Gerichtsstand vereinbart, auch für Klagen im Ur-
kunds-,Wechsel- und Scheckprozeß.Wir können den Käufer an sei-
nem allgm. Gerichtsstand verklagen. Es gilt ausschl. das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß der Bestimmungen
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenverkauf.

11.0 Sollten Bestimmungen in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen
oder sonstige Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden,
so bleibt der Vertrag im übrigen wirksam.
In diesem Fall sind die Vertragspartner verpflichtet, eine unwirk-
same Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirt-
schaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung möglichst
nahe kommt.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
der FRIEDRICH VON LIEN AG, ZEVEN 

Stand: 1. Juli 2002

Die Bruttopreise beziehen sich auf 19% Umsatzsteuer. Sollte die Umsatzsteuer erhöht werden, ergeben sich damit auto-
matisch höhere Bruttopreise. Berechnet wird immer die geltende Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Bestellung.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der Friedrich von Lien AG, Zeven
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Mediterrane Dachziegel

n Alpha 10

n Médiane Gélis

n Omega 13

n Plein Sud

IMERYS Dachziegel 

Qualität aus Frankreich

Ihr Fachhändler

www.von-lien.de

Baustoffe, die ZEICHEN SETZEN1 

Nicht nur mit einer neuen Gestaltungslinie, sondern auch mit 
ganz neuen Katalogen möchten wir unsere Produkte für Sie 
übersichtlicher, professioneller und ansprechender  
präsentieren.

Der VLF Katalog wurde durch einige neue Produkte im Bereich 
Lichtplatten erweitert.  

In dem WECKMAN Katalog finden Sie unsere umfangreiche 
Produktpalette von Profilblechen. Durch die eigene Produktion 
gängiger Trapezbleche können wir diese Sorten sehr schnell 
fertigen und ausliefern.

In dem Katalog für Plastmo-Rinnensysteme und Maxiport 
Anlehncarport und Terrassenüberdachung finden Sie das be-
währte PLASTMO Dachrinnensystem, welches ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis hat. MAXIPORT ist dazu flexibel 
einzusetzen und leicht zu montieren. 

MEDITERRANE TONDACHZIEGEL von IMERYS bringen 
Ihnen den Flair des Südens nach Hause. Die hochwertigen 
Tondachziegel gibt es in vielen Ausführungen und Farben. 
 
Sie haben Interesse an einem unserer Kataloge?
Dann fordern Sie ihn gleich an! 
Telefon: 04281-9515-0


